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?as Note Krcu,;. kl!ö

und es darf angenommen Iverdcn, das; die

freiwillige Hülfe iu ^verdau und Umgebnng

durch die kombinierte Uebung vom k^. und

kl». Mai einen kräftigen lind nachhaltigen

Rnstoß erhalten hab welcher n. a, die Grün-

dnng einer SanitätshülfSkolonne zur Zolge
haben dürfte - die Ucbungsanlage war so

gedacht, das; durch die Sanitätskolvnne I

und 2 ein in Staff iS am Ncnenburgersee

etablierter Hauptverbandplatz lRmbulanzen I k

und 22 L.s zu übernehmen und mit pinhr-
iverken nach 2)vonand zu evakuieren war.
Hier erfolgte die Verladung in den Sa-
nitätszug, welcher die Verwundeten nach

Pvcrdon verbrachte, vvn tvo die lieber-

fübrnng in das, im geräumigen Evllbge
von Pverdon eingerichtete Etappenspital statt

fand.

Tas nctie System dpr nicht mehr tvie

früher von der Stirn-, sondern von der Lang
seite her zu öffnenden und zu beladenden

Sanitätseisenbahnwagen hat sich vollauf be-

währt und es hat sich dabei gezeigt, das;

erstens die gewöhnlichen gscldtragbahren ohne

weiteres in die Traggurten der Lazarettwagcn

eingehängt werden können, so das; besondere

Eisenbahntragbahren nicht mehr erforderlich

sind, das; zweitens die Beladung und Ent-

ladnng der Lazarettwagen ohne Verwendung

von Rampen vor sich gehen kann.

Ein gemütlicher Familienabend vereinigte

am IM Mai in den gastfreundlichen Bädern

von Pverdon die freiwilligen Helferinnen und

Helfer von Pverdon und Umgebung mit den

Offizieren des KnrseS, wobei auch das Tanz-
bcin auf seine Rechnung kam.

lieue kàlle 6ez lCntraliekrstciricits8.

Tas Zentralsekretariat des schweizerischen Roten Kreuzes hat seine bisherigen Bureau

räninlichkeiten im Rabbental verlassen und befindet sich nunmehr

ttirlctisngrabsli 7, kern,
tHnnsnnnnner beisetzen.)

Die Zauberlaterne clsz Koten tireuisz im Sinter 1909/1910.

Tie Tirektian des schweizerischen Roten

Kreuzes wird im nächsten Herbst nnd Winter
in Städten nnd Ortschaften eine größere Zahl
von Vorträgen mit Lichtbildern über die HüifS-
aktion des schweizerischen Roten Kreuzes in
Süditalien veranstalten. Sie stellt in dieser Ub-

ficht den Vereinen die dies wünschen iZweig
vereine vom Roten Kreuz, Samaritervereine,

gemeinnützige Vereine jeder 2lrt), einen vor-
züglichen Projektionsapparat samt einem mit

der Handhabung vertrauten Techniker, sonne

dir Bilder nnd den Tert des zngeyörigcn

Vertrages zur Verfügung.

Tie Vorträge sollen ungefähr Mitte Sep

tcmber beginnen, und mit Unterbrechung wäb-

rend der Weihnachtsfestzeit etwa bis Ende

März, täglich stattfinden. Tic Veranstaltung

solcher Rot-Kreuz-Vortrüge ist Sache der

lokalen Vereine, die dabei dem schweizerischen

Roten Kreuz gegenüber folgende Verpflich

tnngen einzugehen baben!

1. Sie garantieren der Kasse des Roten

Kreuzes unter allen Umständen die durch

schnittlichen Tageskoüen im Betrag vvn Zr. l<>.

2. Sie erbeben ein einheitliches Eintritts
geld von Ets. per Person. Tie Eintritts
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gelder sind in erster Linie zur Deckung der

Tageskostcn des schweizerischen Roten Kreuzes

zu verwenden. In zweiter Linie sind daraus
die Auslagen des lokalen Vereins zu decken,

là allfälliger Mchrertrag fällt den Kassen

des veranstaltenden Vereins und der Kasse

des schweizerischen Roten Kreuzes zu gleichen

Teilen zu.
3. Wenn ein Verein vorzieht, von der

Erhebung eines Eintrittsgeldes Umgang zu

nehmen, so ist ihm das gestattet, gegen Be-

zahlung eines Pauschalbetrages von wenig-

stens Fr. 50 an die Kasse des schweizerischen

Roten Kreuzes.
4. An Orten, wo am Abend ein Rot-

Kreuz-Vortrag stattfindet, können nach vor-

heriger Verständigung, am Nachmittag Vor-
träge für Schulkinder mit reduziertem Ein-

trittspreis veranstaltet werden.

5. Die veranstaltenden Vereine sorgen für
ein Lokal, das für mindestens 120 Personen

Sitzplätze bietet.

6. Sie übernehmen am Vortragsabend den

geordneten Bezug der Eintrittsgelder, und

senden am nächsten Tag Abrechnung, nebst

dem der Kasse des Roten Kreuzes zukommen-

den Betrag an das Zentralsekretariat des

Roten Kreuzes in Bern.
7. Sie stellen eine Persönlichkeit, die den

Vortragstext zu den Lichtbildern, der vom

Roten Kreuz gedruckt geliefert wird, richtig

vorzutragen imstande ist.

8. Sie besorgen und übernehmen die Kosten

für die nötigen Publikationen in den Tages-
zeitungen.

Um unnütze Transportkosten zu vermeiden,

werden die Vorträge zeitlich in folgender Weise

auf die Hauptgebietc des Landes verteilt:

Oltickloei? : 20. September bis 20. Oktober,

und 4. Januar bis 4. Februar.

IlUttellctiwei? : 21. Oktober bis 21. November,

und 5. Februar bis 5. März.

löLltkctuoei? : 22. November bis 22. Dezem-

ber, und 6. März bis Ende März.

Vereine, die im nächsten Winter einen

solchen Rot-Kreuz-Nortrag mit Lichtbildern

zu veranstalten gedenken, und die imstande

sind, den obigen Bestimmungen nachzukommen,

werden eingeladen, sich bei der unterzeichneten

Stelle zu melden. Jede Anmeldung soll cut-

halten:

1. Name des, oder der Vereine, die den

Vortrag veranstalten wollen, nebst ge-

nauer Adresse des bevollmächtigten Präsi-
denten.

2. Angabe, ob der Vortrag vor oder nach

Neujahr gewünscht wird.
3. Eine ausdrückliche Erklärung, daß die

vom Roten Kreuz aufgestellte Bedin-

gungen als verbindlich anerkannt werden.

Da zahlreiche Anmeldungen zu erwarten

sind, liegt eine frühzeitige Anmeldung im

allgemeinen Interesse.

lentrcilkurz kür Zanitätztiülkzkolomieii à Koten kreuiez
îni Acitir 1909.

Die Transportkommission hat beschlossen,

in diesem Jahre einen Zentralkurs unter der

Leitung ihres Präsideuten abzuhalten.

Der Kurs soll, wie die früheren, eine

Woche dauern und zwar vom 29. August

bis 5. September. Die Transportkommission

hofft, daß es in dieser Jahreszeit manchem

eher möglich wird, am Kurs teilzunehmen,

als im November.

In erster Linie soll der Kurs dazu dienen,

neben der Ausbildung der Teilnehmer neue

Transportmittel zu erproben und es ist daher
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